
 

Seite 1 von 27 

Lfd. Nr.: 004-02/04/2022 Intern: GR/2022/02 
 
 

Kurzprotokoll 
 

 

zur 

öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Lichtenberg 

 
Datum: Dienstag, den 29.03.2022 
 
 

Anwesend: 
 
Bürgermeisterin 
Durstberger Daniela ÖVP  
Vizebürgermeisterin 
Wöss Melanie, BEd ÖVP  
Gemeindevorstandsmitglieder 
Bohaumilitzky Thomas, Dr. ÖVP  
Füreder Klaus ÖVP  
Füreder Leopold, Mag. SPÖ  
Mitglieder 
Merwald Mario, MSC MBA ÖVP  
Pumberger Andreas, Mag. ÖVP  
Rechberger Daniela ÖVP  
Stelzer Johannes ÖVP  
Hemmelmeir Veronika ÖVP  
Freudenthaler Johannes ÖVP  
Kirchebner Andreas, DI Dr. GRÜNE  
Stadlbauer Helmut, Dr. GRÜNE  
Reiter-Kolb Berta, MAS GRÜNE  
Schneckenleithner Meinrad, Mag. Dr.    GRÜNE  
Weilguny Karin, Mag. SPÖ  
Reichinger Erich, Mag. SPÖ  
Zainzinger Julia, MSc SPÖ  
Lingner Ronald FPÖ  
Schwarz Hermann FPÖ  
Reinthaler Gregor, BSc NEOS  
Ersatzmitglieder 
Kogler Martin ÖVP Vertretung von Michael Pany 
Leeb Christian ÖVP Vertretung von Mag. Michael Mayrhofer 
Lindtner-Fontano Judith, Mag. ÖVP Vertretung von Sabine Schardtmüller 
Mayr Severin GRÜNE Vertretung von Mag. Sabine Funk 
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Leiter des Gemeindeamtes 
Silber Franz  
Schriftführer 
Eilmsteiner Rainer, Mag.  
Lang Silke  
 
 

Abwesend: 
 
Schardtmüller Sabine ÖVP entschuldigt, vertreten durch Mag. Judith Lindtner-

Fontano 
Funk Sabine, Mag. GRÜNE entschuldigt, vertreten durch Severin Mayr 
Pany Michael ÖVP entschuldigt, vertreten durch Martin Kogler 
Mayrhofer Michael, Mag. ÖVP entschuldigt, vertreten durch Christian Leeb 
 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
 1 .  Kündigung des Mietverhältnisses mit Monika Kitzmüller betreffend Gemeindebauhof; Be-

ratung und Beschlussfassung 
  

 2 .  Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 14. März 2022; Beratung und Be-
schlussfassung 

  

 3 .  Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021; Beratung und Be-
schlussfassung 

  

 4 .  Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichtenberg & Co KG, Jahresabschluss 
für das Finanzjahr 2021; Kenntnisnahme 

  

 5 .  Musikverein Pöstlingberg - Lichtenberg - Ansuchen um Gewährung einer Subvention für 
2022; Beratung und Beschlussfassung 

  

 6 .  Mitgliedschaft im Verein u.we - Region Urfahr West - Verein für Regionalentwicklung für die 
EU-Förderperiode 2023-2027 (Ausfinanzierung bis 31.12.2030) im Rahmen der LEADER-
Bewerbung; Beratung und Beschlussfassung 

  

 7 .  Initiative von Anrainern für Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich Hametner-
straße/Wipflerbergstraße; Beratung und Beschlussfassung 

  

 8 .  Allfälliges 
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1. Kündigung des Mietverhältnisses mit Monika Kitzmüller betreffend Gemeinde-
bauhof; Beratung und Beschlussfassung 

 
Bericht: 
Seit über 40 Jahren mietet die Gemeinde Lichtenberg eine Fahrzeughalle von Frau Monika 
Kitzmüller (zuvor von Frau Maria Füreder) für die Einstellung der Fahrzeuge, Maschinen und 
Geräte des Bauhofs. Die Grundlage bildet der Mietvertrag vom 31.8.1979. In 10-Jahres-
Intervallen wurde der Mietvertrag jeweils wieder verlängert. Die nunmehrige Frist des Mietver-
trages endet spätestens mit dem Jahr 2024. Da die Halle künftig für eine Eigennutzung benö-
tigt wird, kann die Gemeinde auch vorzeitig den Mietvertrag auflösen. Unter Beachtung der 
vereinbarten 3-monatigen Kündigungsfrist kann der Mietvertrag zum Quartalsende gekündigt 
werden. 
Die Fertigstellung der Gerätehalle für den Bauhof-Fuhrpark ist laut aktueller Beurteilung durch 
die Bauleitung mit Ende Mai 2022 sichergestellt. In weiterer Folge kann die Übersiedlung der 
Maschinen, Geräte und des Materials erfolgen. Eine Beendigung des Mietverhältnisses mit 
30.6.2022 ist somit der logische Zeitpunkt.  
 
 
Antrag: Klaus Füreder 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Der Mietvertrag betreffend die Lagerhalle (Bauhof) mit Frau Monika Kitzmüller wird gekündigt 
und das Mietverhältnis mit 30.6.2022 beendet. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 

2. Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 14. März 2022; Beratung 
und Beschlussfassung 

 
Bericht:  
Die Prüfungsausschussobfrau teilt mit, dass 1,5 Stunden vor Beginn der Sitzung des Prü-
fungsausschusses eine Besprechung mit dem externen Berater Peter Pesendorfer stattgefun-
den hat, bei der die Zahlen des Jahresabschlusses 2021 besprochen wurden. Bei der an-
schließenden Ausschusssitzung hat lediglich die Kurzfassung des Rechnungsabschlusses 
2021 aufgelegen. Somit standen wesentliche Informationen nicht zur Verfügung. Berta Reiter-
Kolb, MAS stellt die Ergebnisse des Prüfungsschusses und errechnete Kennzahlen via Power 
Point Präsentation vor. 
 
 
1. Voranschlag 2022 (Nachtragsvoranschlag 2021) inkl. Beantwortung offener Fragen 
 
Offene Frage: zu Punkt 6 Investitionen: Warum diese nicht ergänzt wurden. 
- Wurde noch nicht berechnet, da die Projekte auf 2022 verschoben wurden oder noch nicht 
abgeschlossen sind. Im Nachtragsvoranschlag wird dies berücksichtigt sein. 
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2. Prüfung des Rechnungsabschlusses der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2021 
 
Der Prüfungsausschuss stellt fest, dass er die Unterlagen erst zur Sitzung am 14. März 2022 
erhalten hat und daher nicht vorab prüfen konnte. Dies wurde durch eine Kurzfassung und 
Vortrag des Rechnungsabschlusses dargelegt. 
 
A) Gemeindesteuern - Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2021 
Im Sinne des § 47 Abs. 4 der O.Ö. Gemeindehaushaltsordnung (GHO) i. d. F. wird hiermit be-
kannt gegeben, dass nachstehend angeführte Hebesätze der Gemeindesteuern bzw. Abgaben 
und Gebühren während des Finanzjahres 2021 in Geltung gestanden sind.  
 
Die Hebesätze des Finanzjahres 2021 haben betragen: 
 
Grundsteuer für Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe:  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
Grundsteuer für Grundstücke (B):  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
 

 
 

 
 
B) Rechnungsabschluss - Allgemein 
 
Die Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgte nach den Richtlinien der Voranschlags- 
und Rechnungsabschlussverordnung - VRV. 2015, i.d.g.F., sowie nach den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. und der Gemeindehaushaltsordnung GHO. 
 

Dabei wurden vor allem die Grundsätze der/des 
 

1. Jährlichkeit;  
2. Genauigkeit und Vollständigkeit;  
3. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit;  
4. Bruttoveranschlagung;  
5. Vorherigkeit 

 

beachtet.  
 
Quelle: OÖ. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) § 3; Voranschlags- u. Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015 § 7 
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a) Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von    8.028.129,69 €  und 
  Aufwendungen von    7.101.298,05 €  
aus.  
 

Ergebnisrechnung Erträge Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 160 706,02 942 588,37 -781 882,35
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42 642,85 102 435,66 -59 792,81
2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 742 103,98 1 561 110,79 -819 006,81
3 Kunst, Kultur und Kultus 8 406,90 55 227,74 -46 820,84
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 185,00 661 867,54 -660 682,54
5 Gesundheit 29 634,09 696 064,56 -666 430,47
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1 130 774,06 705 002,67 425 771,39
7 Wirtschaftsförderung 6,35 7 734,85 -7 728,50
8 Dienstleistungen 2 224 087,34 2 084 258,42 139 828,92
9 Finanzwirtschaft 3 688 583,10 285 007,45 3 403 575,65

Summe Haushaltsrücklagen 663 884,42 1 177 250,73

Summe Ergebnisrechnung 8 028 129,69 7 101 298,05 926 831,64

 
Berechnungsmethode: Erträge je Bereichsbudget Summe 21 
  Aufwendungen je Bereichsbudget Summe 22 
  Haushaltsrücklagen Gesamtsumme; (Seite 38 bzw. Seite 279) 
 
b) Liquide Mittel 
 
§ 20 Liquide Mittel (VRV 2015) 
 
Liquide Mittel umfassen Kassen- und Bankguthaben sowie kurzfristige Termineinlagen; diese 
sind zum Nominalwert zu bewerten. Als Zahlungsmittelreserven vorgesehene liquide Mittel 
sind gesondert auszuweisen. 
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c) Finanzierungsrechnung 
 
Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
 Einzahlungen von € 7.138.125,54 und 
 Auszahlungen von € 7.485.788,13 
 
aus.  
 

Finanzierungsrechnung Einzahlungen Auszahlungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 138 885,30 891 232,63 -752 347,33
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4 650,00 55 908,39 -51 258,39
2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 595 842,01 1 345 617,47 -749 775,46
3 Kunst, Kultur und Kultus 8 229,12 62 657,71 -54 428,59
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 185,00 661 867,54 -660 682,54
5 Gesundheit 29 347,42 695 149,05 -665 801,63
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 415 308,10 865 669,52 -450 361,42
7 Wirtschaftsförderung 6,35 7 532,05 -7 525,70
8 Dienstleistungen 2 264 452,24 2 628 746,50 -364 294,26
9 Finanzwirtschaft 3 680 220,00 271 407,27 3 408 812,73

Summe Finanzierungsrechnung 7 138 125,54 7 485 788,13 -347 662,59

 
Berechnungsmethode: 
  Einzahlungen je Bereichsbudget Summe 31, 33, 35 
 Auszahlungen je Bereichsbudget Summe 32, 34, 36 

 
d) Vermögensrechnung 
 

 
 

 
 
e) Haushaltsrücklagen (HRL) – Zahlungsmittelreserven (ZMR) 
 
§ 18 (OÖ.GHO) 
Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 
 
(1) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich 
dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der Ge-
meinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen zu diesen 
veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit gleichzeitiger Dotierung 
von Zahlungsmittelreserven zulässig. 
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f) Finanzschulden/Schuldendienst 
 
§ 32. (VRV 2015) 
Finanzschulden sind alle Geldverbindlichkeiten, die zu dem Zwecke eingegangen werden, der 
Gebietskörperschaft die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Die bloße Hingabe von 
Schatzscheinen oder sonstigen Verpflichtungsscheinen zur Sicherstellung, sowie Verbind-
lichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten begründen keine Finanzschulden. 
 

 
 
g) Rückstellungen 
 
§ 28. (VRV 2015) 
(1) Rückstellungen sind für Verpflichtungen der Gebietskörperschaft anzusetzen, wenn: 
 1.  die Verpflichtung bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag besteht und 

2.  das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag ein-
getreten ist und 

3.  die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mit-
telverwendungen der Gebietskörperschaft führen wird und 

 4.  die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. 
 
(2) Kurzfristige Rückstellungen sind zu ihrem voraussichtlichen Zahlungsbetrag, der zur Erfül-
lung der gegenwärtigen Verpflichtung erforderlich ist, zu bewerten. Langfristige Rückstellun-
gen sind zu ihrem Barwert zu bewerten. Die Bewertung der Rückstellungen für Abfertigungen 
und Jubiläen hat nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren mit der durch Umlauf gewichteten 
Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu erfol-
gen. 
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(3) Zu den kurzfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls:  
1.  Rückstellungen für Prozesskosten, 
2.  Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Bescheide), wenn deren Wert 

jeweils zumindest 5 000 Euro beträgt und 
 3.  Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube. 
 
(4) Zu den langfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 
 1.  Rückstellungen für Abfertigungen, 
 2.  Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, 
 3.  Rückstellungen für Haftungen, 
 4.  Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten, 
 5.  Rückstellungen für Pensionen (bei Ausübung des Wahlrechts nach § 31) und 

6.  sonstige langfristige Rückstellungen, wenn deren Wert jeweils mindestens 
10 000 Euro beträgt. 

 

 
 
h) Forderungen 
 
§ 21. (VRV 2015) 
(1) Forderungen sind Ansprüche der Gebietskörperschaft auf den Empfang von Geldleistun-
gen. Kurzfristige Forderungen und langfristige, verzinste Forderungen sind zum Nominalwert 
zu bewerten. Langfristige, unverzinste Forderungen sind zum Barwert zu bewerten, wenn de-
ren Wert 10 000 Euro übersteigt. 
(2) Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sind bei teilweiser oder vollständiger Unein-
bringlichkeit der Forderung zu erfassen. Forderungen sind unter Berücksichtigung allfälliger 
Umsatzsteuerrückforderungen auszubuchen, sobald die Uneinbringlichkeit endgültig fest-
steht. 
 

 
i) Verbindlichkeiten 
 
§ 26. (VRV 2015) 
 (1) Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gebietskörperschaft zur Erbringung von Geld-
leistungen auf die ein Dritter einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch auf Zahlung er-
langt hat, welche dem Grunde und der Höhe nach feststehen. 
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(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Zahlungsbetrag zu bewerten. 

 
 
j) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
 

 
 
C) Investive Gebarung 
 
§ 6 (OÖ. GHO) 
Investive Einzelvorhaben und sonstige Investitionen 
 
Neben Mittelaufbringungen und -verwendungen für die laufende Haushaltsführung umfasst 
der Gemeindevoranschlag auch Mittelaufbringungen und -verwendungen für investive Einzel-
vorhaben und sonstige Investitionen. Diese sind mit folgenden alphanumerischen Codes zu 
kennzeichnen: 
 

1. 1xxxxxx = investive Einzelvorhaben; 

2. 2xxxxxx = sonstige Investitionen. 
 
 

(2) Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfs-
zuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vor-
kommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich 
überschreitet. 
(3) Eine sonstige Investition ist eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem in-
vestiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 
(4) Jedes investive Einzelvorhaben muss ausgeglichen erstellt werden (Einzeldeckungsprin-
zip). Solche Vorhaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortge-
führt werden, als die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen vorhanden oder rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind. 
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1. Investive Einzelvorhaben – Salden Finanzierungsergebnisse 
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Der Prüfungsausschuss hat den vorgelegten Entwurf des Rechnungsabschlusses der Gemein-
de Lichtenberg für das Finanzjahr 2021 nach Maßgabe der Bestimmungen des § 91 Oö- Ge-
meindeordnung 1990 geprüft. Die Prüfungstätigkeit hat keine Beanstandungen ergeben; die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit wurde festgestellt. 
 
3. Prüfung des Jahresabschlusses der "Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 
Lichtenberg & Co KG" für das Finanzjahr 2021 
 
1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
 

 
 
2. Nachweis der liquiden Mittel 
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3. Ergebnishaushalt – interne Vergütungen enthalten 
 

Einnahmen € 104.294,91 
Ausgaben € 94.337,35 
Nettoergebnis + 9.957,56 

 
4. Finanzierungshaushalt  – interne Vergütungen enthalten 
 

Einnahmen € 42.427,32 
Ausgaben € 31.389,81 
Nettoergebnis + 11.037,51 

 
5. Vermögenshaushalt 
 

31.12.2020 3.003.289,68 
31.12.2021 2.940.342,14 
Veränderung - 62.947,54 

 
Der Prüfungsausschuss hat den vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses der „Verein zur 
Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichtenberg & Co. KG“ für das Finanzjahr 2021 ge-
prüft. Die Prüfungstätigkeit ergab keine Beanstandungen; die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit wurde festgestellt. 
 
 
Antrag: Vzbgm. Melanie Wöss 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Der Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 14. März 2022 wird genehmigt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen 
16-JA-Stimmen: (ÖVP-, FPÖ- und NEOS-Fraktion) 
9-Gegenstimmen: Mag. Leopold Füreder, Mag. Karin Weilguny, Julia Zainzinger, MSc, Mag. 
Erich Reichinger (SPÖ-Fraktion), Dr. Helmut Stadlbauer, Berta Reiter-Kolb, MAS, DI, Dr. Andre-
as Kirchebner, Mag. Dr. Meinrad Schneckenleithner, Severin Mayr (Grüne-Fraktion) 
 
 

3. Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021; Beratung und 
Beschlussfassung 
 
Bericht:  
Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2021 wurde nach den 
Vorgaben der Voranschlags- und Rechnungsverordnung 2015 (VRV 2015) erstellt und liegt im 
Entwurf vor.  
 
Das Buchhaltungssystem besteht aus folgenden drei Komponenten: Dem Ergebnis-, Finanzie-
rungs- und Vermögenshaushalt. 

 Im Ergebnishaushalt sind Wertzuwächse (Erträge) und Werteinsätze (Aufwände) eines 
Finanzjahres unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung darzustellen.  

 Im Finanzierungshaushalt sind Einzahlungen (Zufluss an liquiden Mitteln) und Auszah-
lungen (Abfluss von liquiden Mitteln) in einem Finanzjahr auszuweisen.  

 Der Vermögenshaushalt wird als Vermögensrechnung geführt und weist Bestände und 
laufende Änderungen von Vermögen, Fremdmitteln und Nettovermögen aus. 
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Er wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne des § 91 Oö. Gemeindeordnung 1990 am 14. März 
2022 geprüft und für in Ordnung befunden. Anschließend lag der gegenständliche Entwurf für 
die Dauer von zwei Wochen (14. März bis 29. März 2022) zur öffentlichen Einsicht am Ge-
meindeamt auf und war darüber hinaus auf der Homepage der Gemeinde abrufbar. 
 
Das Finanzjahr 2021 wurde mit den nachstehend angeführten Ergebnissen abgeschlossen: 
 
A) Gemeindesteuern - Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2021 
Im Sinne des § 47 Abs. 4 der O.Ö. Gemeindehaushaltsordnung (GHO) i. d. F. wird hiermit be-
kannt gegeben, dass nachstehend angeführte Hebesätze der Gemeindesteuern bzw. Abgaben 
und Gebühren während des Finanzjahres 2021 in Geltung gestanden sind.  
 
Die Hebesätze des Finanzjahres 2021 haben betragen: 
 
Grundsteuer für Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe:  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
Grundsteuer für Grundstücke (B):  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
 

 
 

 
 
B) Rechnungsabschluss - Allgemein 
 
Die Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgte nach den Richtlinien der Voranschlags- 
und Rechnungsabschlussverordnung - VRV. 2015, i.d.g.F., sowie nach den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. und der Gemeindehaushaltsordnung GHO. 
 
Dabei wurden vor allem die Grundsätze der/des 
 

6. Jährlichkeit;  
7. Genauigkeit und Vollständigkeit;  
8. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit;  
9. Bruttoveranschlagung;  
10. Vorherigkeit 

 

beachtet.  
 
Quelle: OÖ. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) § 3; Voranschlags- u. Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015 § 7
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a) Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von    8.028.129,69 €  und 
  Aufwendungen von    7.101.298,05 €  
aus. 
 

Ergebnisrechnung Erträge Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 160 706,02 942 588,37 -781 882,35
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42 642,85 102 435,66 -59 792,81
2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 742 103,98 1 561 110,79 -819 006,81
3 Kunst, Kultur und Kultus 8 406,90 55 227,74 -46 820,84
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 185,00 661 867,54 -660 682,54
5 Gesundheit 29 634,09 696 064,56 -666 430,47
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1 130 774,06 705 002,67 425 771,39
7 Wirtschaftsförderung 6,35 7 734,85 -7 728,50
8 Dienstleistungen 2 224 087,34 2 084 258,42 139 828,92
9 Finanzwirtschaft 3 688 583,10 285 007,45 3 403 575,65

Summe Haushaltsrücklagen 663 884,42 1 177 250,73

Summe Ergebnisrechnung 8 028 129,69 7 101 298,05 926 831,64

 
Berechnungsmethode: Erträge je Bereichsbudget Summe 21 
  Aufwendungen je Bereichsbudget Summe 22 
  Haushaltsrücklagen Gesamtsumme; (Seite 38 bzw. Seite 279) 
 
b) Liquide Mittel 
 
§ 20 Liquide Mittel (VRV 2015) 
 
Liquide Mittel umfassen Kassen- und Bankguthaben sowie kurzfristige Termineinlagen; diese 
sind zum Nominalwert zu bewerten. Als Zahlungsmittelreserven vorgesehene liquide Mittel 
sind gesondert auszuweisen. 
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c) Finanzierungsrechnung 
 
Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
 Einzahlungen von € 7.138.125,54 und 
 Auszahlungen von € 7.485.788,13 
 
aus.  
 

Finanzierungsrechnung Einzahlungen Auszahlungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 138 885,30 891 232,63 -752 347,33
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4 650,00 55 908,39 -51 258,39
2 Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft 595 842,01 1 345 617,47 -749 775,46
3 Kunst, Kultur und Kultus 8 229,12 62 657,71 -54 428,59
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1 185,00 661 867,54 -660 682,54
5 Gesundheit 29 347,42 695 149,05 -665 801,63
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 415 308,10 865 669,52 -450 361,42
7 Wirtschaftsförderung 6,35 7 532,05 -7 525,70
8 Dienstleistungen 2 264 452,24 2 628 746,50 -364 294,26
9 Finanzwirtschaft 3 680 220,00 271 407,27 3 408 812,73

Summe Finanzierungsrechnung 7 138 125,54 7 485 788,13 -347 662,59

 
Berechnungsmethode: 
  Einzahlungen je Bereichsbudget Summe 31, 33, 35 
 Auszahlungen je Bereichsbudget Summe 32, 34, 36 

 
d) Vermögensrechnung 
 

 
 

 
 
e) Haushaltsrücklagen (HRL) – Zahlungsmittelreserven (ZMR) 
 
§ 18 (OÖ.GHO) 
Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 
 
(1) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich 
dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der Ge-
meinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen zu diesen 
veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit gleichzeitiger Dotierung 
von Zahlungsmittelreserven zulässig.
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f) Finanzschulden/Schuldendienst 
 
§ 32. (VRV 2015) 
Finanzschulden sind alle Geldverbindlichkeiten, die zu dem Zwecke eingegangen werden, der 
Gebietskörperschaft die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Die bloße Hingabe von 
Schatzscheinen oder sonstigen Verpflichtungsscheinen zur Sicherstellung, sowie Verbind-
lichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten begründen keine Finanzschulden. 
 

 
 
g) Rückstellungen 
 
§ 28. (VRV 2015) 
(1) Rückstellungen sind für Verpflichtungen der Gebietskörperschaft anzusetzen, wenn: 
 1.  die Verpflichtung bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag besteht und 

2.  das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag ein-
getreten ist und 

3.  die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mit-
telverwendungen der Gebietskörperschaft führen wird und 

 4.  die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. 
 
(2) Kurzfristige Rückstellungen sind zu ihrem voraussichtlichen Zahlungsbetrag, der zur Erfül-
lung der gegenwärtigen Verpflichtung erforderlich ist, zu bewerten. Langfristige Rückstellun-
gen sind zu ihrem Barwert zu bewerten. Die Bewertung der Rückstellungen für Abfertigungen 
und Jubiläen hat nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren mit der durch Umlauf gewichteten 
Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu erfol-
gen. 
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(3) Zu den kurzfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls:  
 

1.  Rückstellungen für Prozesskosten, 
2.  Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Bescheide), wenn deren Wert 

jeweils zumindest 5 000 Euro beträgt und 
 3.  Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube. 
 
(4) Zu den langfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 
 
 1.  Rückstellungen für Abfertigungen, 
 2.  Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, 
 3.  Rückstellungen für Haftungen, 
 4.  Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten, 
 5.  Rückstellungen für Pensionen (bei Ausübung des Wahlrechts nach § 31) und 

6.  sonstige langfristige Rückstellungen, wenn deren Wert jeweils mindestens 
10 000 Euro beträgt. 

 

 
 
h) Forderungen 
 
§ 21. (VRV 2015) 
(1) Forderungen sind Ansprüche der Gebietskörperschaft auf den Empfang von Geldleistun-
gen. Kurzfristige Forderungen und langfristige, verzinste Forderungen sind zum Nominalwert 
zu bewerten. Langfristige, unverzinste Forderungen sind zum Barwert zu bewerten, wenn de-
ren Wert 10 000 Euro übersteigt. 
(2) Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sind bei teilweiser oder vollständiger Unein-
bringlichkeit der Forderung zu erfassen. Forderungen sind unter Berücksichtigung allfälliger 
Umsatzsteuerrückforderungen auszubuchen, sobald die Uneinbringlichkeit endgültig fest-
steht. 
 

 
i) Verbindlichkeiten 
 
§ 26. (VRV 2015) 
 (1) Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gebietskörperschaft zur Erbringung von Geld-
leistungen auf die ein Dritter einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch auf Zahlung er-
langt hat, welche dem Grunde und der Höhe nach feststehen. 
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(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Zahlungsbetrag zu bewerten. 
 

 
 
j) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
 

 
 
C) Investive Gebarung 
 
§ 6 (OÖ. GHO) 
Investive Einzelvorhaben und sonstige Investitionen 
 
Neben Mittelaufbringungen und -verwendungen für die laufende Haushaltsführung umfasst 
der Gemeindevoranschlag auch Mittelaufbringungen und -verwendungen für investive Einzel-
vorhaben und sonstige Investitionen. Diese sind mit folgenden alphanumerischen Codes zu 
kennzeichnen: 
 

1. 1xxxxxx = investive Einzelvorhaben; 

2. 2xxxxxx = sonstige Investitionen. 
 
 

(2) Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfs-
zuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vor-
kommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich 
überschreitet. 
(3) Eine sonstige Investition ist eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem in-
vestiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 
(4) Jedes investive Einzelvorhaben muss ausgeglichen erstellt werden (Einzeldeckungsprin-
zip). Solche Vorhaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortge-
führt werden, als die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen vorhanden oder rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind. 
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1. Investive Einzelvorhaben – Salden Finanzierungsergebnisse 
 

 
 

 



 

Seite 21 von 27 
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Antrag: Mag. Judith Lindtner-Fontano 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Dem von der Bürgermeisterin vorgelegten Rechnungsabschluss der Gemeinde Lichtenberg für 
das Finanzjahr 2021 wird die Genehmigung erteilt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen 
16-JA-Stimmen: (ÖVP-, FPÖ- und NEOS-Fraktion) 
9- Gegenstimmen: Mag. Leopold Füreder, Mag. Karin Weilguny, Julia Zainzinger, MSc, Mag. 
Erich Reichinger (SPÖ-Fraktion), Dr. Helmut Stadlbauer, Berta Reiter-Kolb, MAS, DI, Dr. Andre-
as Kirchebner, Mag. Dr. Meinrad Schneckenleithner, Severin Mayr (Grüne-Fraktion) 
 

 

4. Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichtenberg & Co KG, Jahres-
abschluss für das Finanzjahr 2021; Kenntnisnahme 
 
Bericht:  
Der Jahresabschluss der „Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichtenberg & 
Co KG“ (kurz: VFI) liegt für das Finanzjahr 2021 im Entwurf vor. Er wurde bereits vom Prü-
fungsausschuss in dessen Sitzung am 14. März 2022 einer Überprüfung unterzogen und da-
bei für in Ordnung befunden. 
 
Da die Gemeinde Lichtenberg als Kommanditistin der VFI in Erscheinung tritt, ist der Rech-
nungsabschluss vom Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen und in einem eigenen Tagesord-
nungspunkt zu behandeln. Die Rechtsform des Unternehmens ist noch bis 31. Dezember 
2033 aufrecht zu erhalten; erst ab diesem Zeitpunkt kann eine Auflösung unter der Prämisse 
angestrebt werden, dass die Gemeinde die Gesamtrechtsnachfolge antritt. 
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Das Finanzjahr 2021 wurde mit den nachstehend angeführten Ergebnissen abgeschlossen: 
 
1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 

 
 
2. Nachweis der liquiden Mittel 

 
 
3. Ergebnishaushalt – interne Vergütungen enthalten 
 

Einnahmen € 104.294,91 

Ausgaben € 94.337,35 
Nettoergebnis + 9.957,56 

 
4. Finanzierungshaushalt  – interne Vergütungen enthalten 
 

Einnahmen € 42.427,32 
Ausgaben € 31.389,81 
Nettoergebnis + 11.037,51 

 
5. Vermögenshaushalt 
 

31.12.2020 3.003.289,68 
31.12.2021 2.940.342,14 
Veränderung - 62.947,54 

 
 
Antrag: Berta Reiter-Kolb, MAS 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Der Jahresabschluss der "Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichtenberg & 
Co KG" für das Finanzjahr 2021 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
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5. Musikverein Pöstlingberg - Lichtenberg - Ansuchen um Gewährung einer Subven-
tion für 2022; Beratung und Beschlussfassung 

 
Bericht: 
Mit Schreiben von Februar 2022 brachte der Musikverein Pöstlingberg- Lichtenberg ein Ansu-
chen um Gewährung einer Subvention in Höhe von 3.000,00 € für das Jahr 2022 ein. Die be-
antragte Förderung findet Verwendung für die Deckung der laufenden Kosten (Ausbildung, 
Jugendarbeit, Instrumente, Leistungen für den musikalischen Leiter, insbesondere jedoch für 
Miet-, Verwaltungs- und Betriebskosten für das Proben- und Vereinslokal im Turm am Pöst-
lingberg). 
 
Corona-bedingt sind Einnahmen aus der Vermietung des Vereinslokals gänzlich ausgefallen, 
sodass Ausgaben aus Fördergeldern, Spenden- und Veranstaltungseinnahmen getilgt werden 
mussten. 
 
In den vergangenen Jahren wurde selbigem Ansuchen über die gleiche beantragte Förder-
summe seitens des Gemeinderates stattgegeben. 
 
 
Antrag: Vzbgm. Melanie Wöss 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Dem Ansuchen des Musikvereines Pöstlingberg - Lichtenberg um Gewährung einer Subvention 
in Höhe von € 3.000,00 für das Jahr 2022 wird entsprochen. Die Auszahlung der Fördersumme 
erfolgt nach Vorlage entsprechender Verwendungsnachweise. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 

6. Mitgliedschaft im Verein u.we - Region Urfahr West - Verein für Regionalentwick-
lung für die EU-Förderperiode 2023-2027 (Ausfinanzierung bis 31.12.2030) im Rah-
men der LEADER-Bewerbung; Beratung und Beschlussfassung 

 
Bericht: 
Der Gemeinderat soll die Verlängerung der Mitgliedschaft im Verein u.we - Region Urfahr West 
– Verein für Regionalentwicklung für die EU-Förderperiode 2023-2027 (Ausfinanzierung bis 
31. Dezember 2030), vorbehaltlich einer positiven Bewerbung um den LEADER-Status im 
Rahmen der diesbezüglichen Ausschreibung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Re-
gionen und Tourismus beschließen. Eine Aufnahme in das LEADER-Förderprogramm 2023-
2027 wird beabsichtigt. 
Die Gemeinde verpflichtet sich zur Aufbringung des festgesetzten Eigenmittelanteils für das 
LAG-Management entsprechend dem Finanzplan der lokalen Entwicklungsstrategie für die 
gesamte Förderperiode, bis zum 31. Dezember 2030. Der jährliche Mitgliedsbeitrag der Ge-
meinde beträgt je EinwohnerIn mit Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz 2 Euro beginnend ab 
2022. Als Grundlage für die Vorschreibung gilt der Stichtag der Gemeinderatswahlen von 
2021. Bei Bedarf sind Indexierungen bzw. Anpassungen des Mitgliedsbeitrags vorgesehen. 
Die diesbezüglichen Beschlüsse fasst die Vollversammlung des Vereins.  
Die finanzielle Zustimmung des Gemeinderats über den aktuellen Mitgliedsbeitrag von 2 Euro 
pro Jahr je Einwohner und Einwohnerin (mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Gemeinde mit 
Stichtag der Gemeinderatswahlen 2021) ist gegeben.
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Der Gemeinderat überträgt den Vereinsorganen der Region Urfahr West (Vorstand, Projek-
tauswahlgremium, Vollversammlung) die Entscheidung zur inhaltlichen Gestaltung und Zu-
stimmung der bis April 2022 zu erarbeitenden Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) und deren 
allfällige Adaptierung für die finale Einreichung im Zuge des Auswahlprozesses sowie für die 
laufende Weiterentwicklung und Umsetzung der LES bis zum Abschluss der EU-Förderperiode 
bis 31. Dezember 2030.  
 
 
Antrag: Johannes Stelzer 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Die Verlängerung der Mitgliedschaft im Verein u.we - Region Urfahr West – Verein für Regio-
nalentwicklung für die EU-Förderperiode 2023-2027 (Ausfinanzierung bis 31. Dezember 
2030), vorbehaltlich einer positiven Bewerbung um den LEADER-Status im Rahmen der dies-
bezüglichen Ausschreibung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tou-
rismus wird genehmigt. Eine Aufnahme in das LEADER-Förderprogramm 2023-2027 wird be-
absichtigt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 

7. Initiative von Anrainern für Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich Hamet-
nerstraße/Wipflerbergstraße; Beratung und Beschlussfassung 
 
Bericht:  
Nach einigen gescheiterten Versuchen für verkehrstechnische Projekte welche zur Verkehrs-
beruhigung und Gefahrenreduktion im Bereich der Hametner- bzw. Wipflerbergstraße beitra-
gen sollten, wurde von Herrn DI Gutmann eine Initiative für die Schaffung von Geschwindig-
keitsbeschränkungen auf den betroffenen Straßen gestartet. 
 
Die zentrale Forderung ist die Verordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung wie folgt: 
50km/h in der Hametnerstraße und 30km/h im unmittelbaren Siedlungsbereich Hametner 
sowie 50km/h in der Wipflerbergstraße von der Einmündung der Ebengasse bis zum Kramer 
 
Insgesamt 106 Anrainer haben als Zeichen der Unterstützung den Antrag, welcher am 
03.02.2022 im Gemeindeamt eingelangt ist, unterfertigt. Im vorliegenden Sachverhalt ist die 
Bezirkshauptmannschaft zuständige Behörde für die Verordnung der Geschwindigkeitsbe-
schränkung. Fraglich ist nun, ob der Antrag seitens der Gemeinde Lichtenberg unterstützt 
wird. 
 
Der Planungsausschuss hat den vorliegenden Antrag in seiner Sitzung am 14.03.2022 be-
handelt. Dabei wurde eingehend darüber diskutiert. Der Planungsausschuss sprach sich in 
seiner Sitzung für eine Unterstützung des Antrages aus, obwohl er sich für den Bereich eine 
noch bessere Lösung gewünscht hätte, deren Realisierung in der Vergangenheit allerdings 
gescheitert ist.  
 
 
Antrag: Johannes Stelzer 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Der Antrag auf Verordnung der geforderten Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h 
bzw. 50 km/h in der Hametner- bzw. Wipflerbergstraße wird seitens der Gemeinde Lichten-
berg unterstützt und an die Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet.  



 

Seite 26 von 27 

Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 
 
 
Hinweis 
 
Die Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der 
Sitzung vom 28. Juni 2022 vier Einwendungen erhoben wurden. Der Gemeinderat hat folgende 
Änderungen beschlossen: 
 
1. Mag. Sabine Funk (bei Sitzung abwesend) wird bei den Tagesordnungspunkten Nr. 2 und 3 
im Punkt Abstimmungsergebnis durch Berta Reiter-Kolb, MAS geändert. (Irrtümliche Nennung 
von Mag. Sabine Funk im Abstimmungsergebnis und Nichtangabe von Berta Reiter-Kolb, MAS) 
 
2. Seite 13 - Tagesordnungspunkt 2: 
Zitat lt. Entwurf: 
Die Prüfungstätigkeit hat keine Beanstandungen ergeben; die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit wurde festgestellt. 
Änderung: 
Die Prüfungstätigkeit des auszugsweisen Entwurfs zum Rechnungsabschluss wurde mehrheit-
lich ohne Beanstandungen freigegeben. Die sachliche und rechnerische Richtigkeit wurde für 
den vorgelegten Teil des Rechnungsabschlusses festgestellt. 
 
3. Seite 15 - Tagesordnungspunkt 2: 
Zitat lt. Entwurf: 
AL Franz Silber erläutert, dass laut Gemeindeordnung fachkundige Personen an Sitzungen 
teilnehmen und beraten dürfen.  
Ergänzung: 
Die Grüne Fraktion weist darauf hin, dass es in so einem Fall einen Beschluss des Prüfungs-
ausschusses über die Teilnahme von Hr. Pesendorfer hätte geben müssen. Ein solcher Be-
schluss lag nicht vor. 
 
4. Seite 14 - Tagesordnungspunkt 2: 
Zitat lt. Enwurf: 
Mag. Karin Weilguny erläutert, dass die SPÖ Fraktion dem Bericht des Prüfungsausschusses 
nicht zustimmen wird, da dieser unvollständig sei und unzureichende Informationen beim 
Prüfungsausschuss vorgelegt wurden. 
Änderung: 
Mag. Karin Weilguny erläutert: Wenn Teile der Oppositionsfraktionen der Meinung sind, nur 
unzureichend Informationen vorliegen zu haben, die eine Freigabe des Rechnungsabschlusses 
rechtfertigen, dann dürfte die Prüfung nicht abgeschlossen werden und geht es ethisch mora-
lisch schon gar nicht, dass mit Hilfe der Mehrheitsfraktion der Prüfungsausschuss-
Vorsitzenden quasi das Zepter aus der Hand genommen wird. …Die gesamte Vorgehensweise 
scheint mir wenig vertrauensfördernd….Die SP-Fraktion wird den Prüfbericht unter vollinhalt-
licher Aufnahme meiner Wortmeldung zum TOP 2 zur Kenntnis nehmen und beschließen. 
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HINWEISE: 
 

a) Der Volltext dieses Sitzungsprotokolls liegt nach Genehmigung beim  
Gemeindeamt Lichtenberg zur Einsichtnahme auf. 
 

b) Erläuterung der „Stimmenthaltung“: 
Laut § 51 Abs. 2 OÖ Gemeindeordnung gilt eine Stimmenthaltung als  
Ablehnung des Antrages. 

 
 
 
 
 
 


